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FÜR

SCHWEIZERISCHE ALTERTHUMSKUNDE

INDICATEUR D'ANTIQUITÉS SUISSES
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IV? 1. ZÜRICH. Januar 1881.
Abonnementspreis : Jährlich 2 Fr. 50 Cts. — Man abonnirt bei den Postbureaux und allen Buchhandlungen,

sowie auch direkt bei der Verlagsbuchhandlung von 3. Herzog in Zürich.
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Brief an Herrn Dr. Ferdinand Keller in Zürich.

Hochgeehrter Herr

Gestatten Sie mir, Sie hiemit von der Wiederauffindung einer verschollenen

römischen Inschrift unseres Vaterlandes zu benachrichtigen, deren Existenz so zu sagen

seit dem (Tage ihrer vor 70 Jahren in Avenches erfolgten Entdeckung mystisch

geblieben ist. Es ist jene bei Mommsen, »Inscr. confoed. Helv.« n. 192 verzeichnete

Grabschrift, welche Julia Festilla, des C. Julius Camillus Tochter, dem C. Valerius

Camillus, Sohn des Caius aus der Fabischen Tribus testamentsgemäss setzte, dessen

Begräbniss die Civitas Hœduorum et Helvetiorum von Staatswegen anordnete und dem

die Civitas Helvetiorum sowohl gauweise (pagatim), als von Staatswegen (publice)
Statuen zu errichten beschlossen hatte. Es gehört dieses Stück vermöge seines Inhaltes

ohne Zweifel zu den wichtigsten Denkmälern der Schweiz aus römischer Zeit und war
daher der Umstand, dass seiner Zeit Troyon, der beste Kenner der in Avenches und der

Waadt entdeckten römischen Alterthümer, über seinen Verbleib Mommsen keinen Auf-
schluss geben konnte"— ubinam extaret quserenti mihi nescire se rescripsit harum rerum
valde gnarus" Troyon Lausannensis, sagt Mommsen selbst pag. 36 seiner Inscriptiones
Helvetica — und dass auch seither trotz dieser deutlichen Bemerkung Mommsen's

weder im Nachtrag" zu den Inscriptiones, noch sonst irgendwo darüber eine berichtigende
oder aufklärende Mittheilung gemacht wurde, in hohem Grade verdachterweckend. Dies

war daher neben allerlei Eigenthümlichkeiten, welche die Inschrift bietet und die auch

Mommsen aufstiessen, der entscheidende Grund, wesshalb der Schreiber dieser Zeilen in
seinem die Inschriften von Avenches und Umgegend behandelnden Prodromus die Aechtheit

derselben in Zweifel ziehen zu müssen glaubte. Nun erhielt aber derselbe dieser

Tage nebst der Nachricht, dass diese Inschrift sich wieder in Lausanne gefunden habe


	...

